
Frage 1:  
Erkennen Sie die vielfältigen Leistungen der land- und forstwirtschaftlichen Betriebe in NRW 
für den Umwelt- und Naturschutz an? Was halten Sie von der Idee, diese Leistungen als 
Wirtschaftszweig zu etablieren und wie müsste eine Bepreisung ausgestaltet sein? 
 
Nur mit einem intakten Wald werden wir unsere Klimaziele erreichen können. Der Wald ist 
als CO2-Senke, Lieferant nachwachsender Rohstoffe und für die Artenvielfalt zentral im 
Umgang mit dem Klimawandel. Wir setzen uns für die Einführung einer bundesweiten 
Baumprämie ein, mit der die wertvollen Klimaschutz- und Ökosystemleistungen des Waldes 
besser honoriert werden. Die Baumprämie könnte über die Einnahmen aus CO2-Zertifikaten 
finanziert werden.  
 
Frage 2:  
Wie wollen Sie vor dem Hintergrund der Vorgaben des EU Green Deal gewährleisten, dass in 
NRW weiterhin genügend qualitativ hochwertige Nahrungsmittel und der nachwachsende 
Rohstoff Holz produziert werden? 
 
Mit der neuen Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) erfolgt ein Systemwechsel hin zu mehr 
ökologischer Nachhaltigkeit. Uns ist wichtig, dass die GAP gleichzeitig einkommenswirksam 
bleibt, um auch weiterhin genügend qualitativ hochwertige Nahrungsmittel und Rohstoffe zu 
produzieren. Vor diesem Hintergrund gilt es, die weitere Entwicklung der Direktzahlungen  
genauestens zu beobachten. Mit Absenkungen der Direktzahlungen pro Hektar könnte sich 
in landwirtschaftlichen Intensivregionen der Anteil der Betriebe, die aus dem Fördersystem 
aussteigen, erhöhen. Wir werden kleine und mittlere Betriebe mit höheren Direktzahlungen 
für die ersten Hektare angemessen fördern und die Umweltmaßnahmen (Eco-Schemes und 
Agrarumweltprogramme) passgenau ausgestalten.  
 
Frage 3:  
Wie stehen Sie zu dem Grundsatz Kooperation statt Ordnungsrecht und zu der Garantie, 
staatlich vorgegebene Bewirtschaftungseinschränkungen jeglicher Art marktkonform 
auszugleichen? 
 
Anreize und kooperative Lösungen bleiben für uns erste Wahl mit klarem Vorrang vor 
bürokratischen Ge- und Verboten. Die Land- und Ernährungswirtschaft hat sich in den 
vergangenen Jahrzehnten verändert. Heute stehen neben der Ernährungssicherung vor 
allem die Bewirtschaftung im Einklang mit der Natur zur Verbesserung der Biodiversität und 
ein Umbau der Nutztierhaltung im Fokus der öffentlichen Diskussionen. Das kann nur 
gelingen, wenn wir gemeinsam mit Land- und Forstwirten vorangehen und nicht gegen sie 
arbeiten. Wir werden diesen Kurs fortsetzen und ausbauen. Staatlich vorgegebene 
Bewirtschaftungseinschränkungen wollen wir auch weiter ausgleichen. Zuletzt haben wir 
nach in Kraft treten der Pflanzenschutzmittelanwendungsverordnung mit einem eigenen 
Erlass dafür gesorgt, dass betroffene Betriebe einen Ausgleich erhalten. 
 

 
 
 
Frage 4:  



Das Grundgesetz schützt das private Eigentum und weist zugleich auf die Sozialpflichtigkeit 
des Eigentums. Wo sehen Sie die Grenzen der Sozialpflichtigkeit bei der land- und 
forstwirtschaftlichen Bewirtschaftung von Grund und Boden erreicht? 
 
Für uns ist der Schutz des privaten Eigentums an Grund und Boden sehr wichtig. Wir wollen 
eine breite Streuung in der Hand von Landwirten, Waldbesitzern und Menschen, die in den 
Regionen verwurzelt sind. Eigentum fördert Investitionsbereitschaft und ist die beste 
Voraussetzung für nachhaltiges Wirtschaften und den verantwortlichen Umgang mit 
Ressourcen. Eine breite Eigentumsstreuung trägt zudem zur Stabilität der ländlichen Räume 
bei, schafft Identität, Verbundenheit und hält die Menschen in den Regionen. 
 
Das Eigentumsrecht des Betriebsinhabers umfasst auch die Art der Bewirtschaftung. Dazu 
zählt die Lebensmittelproduktion genauso wie die Holzproduktion. Die zunehmenden 
Einschränkungen des land- und forstwirtschaftlichen Eigentumes im Interesse des 
Umweltschutzes müssen neben der betrieblichen Produktion stets neu justiert werden. 
Daneben gilt es etwa im Wald, ein gutes Miteinander zwischen Bewirtschaftung, 
Artenschutz, Jagd und Erholung zu organisieren. Wir setzen hierbei auf den Dialog und sind 
verlässlicher Partner unserer Land- und Forstfirste.  
 
Frage 5:  
Wie wollen Sie die Menschen, die für ihr Waldeigentum Verantwortung tragen, bei der 
Herkulesaufgabe „Wiederbewaldung“ unterstützen und wie sieht für Sie der Wald der 
Zukunft in NRW aus? Wie beurteilen Sie die Chance von sog. fremdländischen  
Baumarten in Zeiten des Klimawandels? 
 
Gesunde Wälder sind uns ein Herzensanliegen. Sie übernehmen eine wichtige Rolle in 
unserem Ökosystem. Nachhaltig bewirtschaftet zeichnen sie sich durch eine vielfältige Flora 
und Fauna aus und binden in großem Maße CO2. Dadurch leisten sie einen großen Beitrag 
zum Klimaschutz. Von Bäumen, die heute gepflanzt werden, profitieren unsere Kinder und 
Enkelkinder. Daher werden wir ein umfangreiches Klima-Baum-Programm in Höhe von 50 
Millionen Euro starten. Damit können mehr als eine Million Bäume in den Städten und 
Gemeinden neu gepflanzt werden. Die Auszahlung erfolgt über ein Baum-Scheck-Programm. 
In unserem dicht besiedelten Bundesland sind Alleen besonders wertvolle grüne Adern. 
Nordrhein-Westfalen verfügt über mehr als 6.100 Alleen mit einer Gesamtlänge von über ca. 
3.700 Kilometern. Wir werden vorhandene schützen, ältere instandsetzen und den Bestand 
ausbauen. Unser Ziel ist ein Grünes Band mit einer 500 Kilometer langen Alleen-Straße durch 
Nordrhein-Westfalen. Wir werden das Waldbau- und das Wiederaufforstungskonzept des 
Landes aktualisieren. 
 
Frage 6:  
Wie stehen Sie zum Ausbau der Erneuerbaren Energien? Inwieweit soll der Wald für die 
Windenergie geöffnet werden. Wie stehen Sie zu PV-Anlagen auf Freiflächen, inkl. Acker, 
Grünland und auf Wasserflächen oder auf denkmalgeschützten Gebäuden? 
 
Die erneuerbaren Energien machen uns unabhängig vom Import fossiler Energieträger. Eine 
zentrale Rolle spielt dabei der Ausbau der Windenergie, welche wir intensiv fördern und 
beschleunigen werden. Auf genehmigten Standorten sollen modernste und leistungsfähigste 
Windenergieanlagen errichtet werden, vorhandene Flächen sollen so möglichst effizient 



genutzt werden. Für die erforderliche Beschleunigung wollen wir eine Anpassung des 
Landesplanungsrechts prüfen. Zudem ist eine Neujustierung der Abwägung der öffentlichen 
Belange erforderlich – Immissionsschutz, Landschafts-, Arten-, Wasser- und Umweltschutz 
sowie andere Schutzgüter müssen in ein neues Verhältnis gebracht werden, um einerseits 
den Ausbau zu beschleunigen, andererseits die Akzeptanz vor Ort zu erhöhen. Beim Ausbau 
der Windenergie wollen wir auch Kalamitätsflächen einbeziehen; jedoch nur, wenn keine 
adäquaten Flächen außerhalb des Waldes zur Verfügung stehen. Die Nutzung ist auf 30 Jahre 
beschränkt bis der Wald nachgewachsen ist, und die Flächen müssen außerhalb von 
Schutzgebieten liegen. 
 
 
Frage 7:  
Der Freizeit- und Erholungsdruck in der freien Natur nimmt immer weiter zu. Wir 
Familienbetriebe, die wir für Wald und Land Verantwortung tragen, kommen oft an unsere 
Grenzen. Wie stehen Sie dazu und welche Möglichkeiten einer Abhilfe sehen Sie? 
 
Als Erholungsgebiet, Wirtschafts- und Lebensraum erfüllt der Wald  in Nordrhein-Westfalen 
vielfältige Funktionen. Um diese Aufgaben auch weiterhin erfüllen zu können, ist es unsere 
Aufgabe, die Wälder in ihrer Vielfalt zu erhalten. Dabei wollen wir die Familienbetriebe 
unterstützen. Gerade das während der Corona-Zeit gestiegene Bewusstsein für die 
Bedeutung der Wälder im Klimaschutz und als wichtige Erholungsräume bietet wertvolle 
Ansätze, die verschiedenen, bisher nicht entgoltenen Ökosystemleistungen des Waldes zu 
honorieren. Wir setzen uns daher für eine bundesweite Baumprämie ein.  
 
Wir befürworten Erholung und Sport in der freien Natur. Gerade im Wald kann es dabei auch 
zu Zielkonflikten mit den Anforderungen von Bewirtschaftern, Wild, Natur und Besuchern 
kommen. Diese gilt es durch entsprechende Konzepte zu lösen. Das kann oft nur regional 
unter Berücksichtigung der Gegebenheiten vor Ort geschehen. Einer Diskussion rund um das 
Thema Besucherdruck im Wald stehen wir offen gegenüber. Entsprechende Neuregelungen 
müssten im Landesforstgesetz Ausdruck finden.  
 

Frage 8: 
Wie stehen Sie zu Modernisierung von Denkmälern, insbesondere hinsichtlich energetischer 
Sanierung, Erneuerbaren Energien, Brandschutz, moderner Lebensverhältnisse etc.? 
 

Es gibt in Nordrhein-Westfalen über 80.000 eingetragene Baudenkmäler und über 7.000 
eingetragene Bodendenkmäler. Rund 80 % der Baudenkmäler in unserem Land befinden sich 
in Privatbesitz. Zuschüsse im Rahmen des Denkmalschutzgesetzes unterstützen bei der 
Erhaltung. Diese stiegen in 2021 auf rund 21,3 Millionen Euro. Daneben bietet die KfW im 
Bereich der energetischen Sanierung für Denkmäler sowohl Förderkredite als auch als 
Investitionszuschüsse an. Das dritte Denkmalschutzgesetz soll am 1. Juni in Kraft treten. Die 
Aspekte Klimaschutz, Wohnraum und Barrierefreiheit sollen berücksichtigt werden. PV 
Anlagen auf Denkmälern unterliegen einer Erlaubnisprüfung, da die Bausubstanz geschützt 
bleiben muss. Hier entscheidet die untere Denkmalbehörde, nicht das Land.  
 


